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Chem-In-Form
Chemikalien-Consulting nach Maß



REACH regelt die Registrierung, Bewertung,
Zulassung und Beschränkung von Chemi-
kalien. CLP behandelt die Einstufung, Kenn -
zeichnung und Verpackung von Stoffen
und Gemischen. Mit beiden Verordnungen
sind umfangreiche Pflichten für Ihr Unter-
nehmen verbunden. Demnächst enden
zwei wichtige Fristen:
■ 1. Dezember 2010 – 

Ende der ersten Registrierungsfrist
■ 3. Jänner 2011 – 

Ende der CLP-Meldungsfrist.
Unternehmen, die ihre Pflichten nicht

zeitgerecht wahrnehmen, müssen mit mas -
siven Konsequenzen rechnen. Die Sanktio-
nen reichen bis zum Vermarktungsverbot
für bestimmte Produkte. Doch soweit muss
es nicht kommen.

Gemeinsam ans Ziel
Wer sich schon heute mit seinen Pflichten
auseinandersetzt, kann den Umfang der
notwendigen Maßnahmen leicht erkennen.
Die einzelnen Schritte erfordern eine in -
tensive Kommunikation und Kooperation
mit KundInnen, LieferantInnen und dem

Mitbewerb. Von der Datenanalyse bis zum
fertigen Dossier ist ein weiter Weg zurück-
zulegen. Die Expertinnen und Experten vom
Umweltbundesamt begleiten Sie da bei. Ge-
meinsam legen wir die Route fest, auf der
Sie die Herausforderungen durch REACH
und CLP gesetzeskonform und mög lichst
kostengünstig bewältigen. Auf Wunsch
übernehmen wir auch die praktische Um -
setzung für Sie.

Ihr Bedarf
So verschieden Unternehmen sind, so un -
terschiedlich groß ist auch der Bedarf an
Beratung und Unterstützung zu REACH und
CLP. Wesentliche Kriterien sind die An zahl,
Tonnage, Gefährlichkeit und Verwendung
der gehandhabten Chemikalien. Be sonde -
rer Bedarf besteht für Sie,
■ wenn Sie Chemikalien herstellen oder

importieren, insbesondere wenn die
Men ge eines Stoffes 10 Tonnen pro Jahr
übersteigt.

■ wenn Sie nachgeschaltet anwenden,
etwa als FormuliererIn, und Ihre Liefe-
rantInnen Ihre Verwendungen und Ver-
wendungsbedingungen nicht in die Re -
gistrierung aufgenommen haben.

■ wenn Sie Chemikalien herstellen, impor-
tieren oder weiterverarbeiten und Ihre
Stoffe sehr gefährlich sind. Dies betrifft
auch den Import von Erzeugnissen.

■ wenn es in Ihrem Unternehmen keine ei -
gens geschulten MitarbeiterInnen für die
Umsetzung der neuen Vorschriften gibt.

Gemeinsam ans Ziel: So meistern Sie die anstehenden Herausforderungen.

Mit REACH und CLP steht Ihr Unternehmen vor umfangreichen
Verpflichtungen. Die Expertinnen und Experten vom
Umweltbundesamt unterstützen Sie dabei, die neuen
Herausforderungen zeitgerecht zu meistern. Von der
Pflichtenanalyse bis zur praktischen Umsetzung – 
Chem-In-Form bietet Chemikalien-Consulting, genau
abgestimmt auf Ihren Bedarf.

REACH und CLP einfach bewältigen



■ Sie kennen die Rollen und Pflichten
Ihres Unternehmens.

■ Sie erkennen Lücken in der 
Registrierung.

■ Sie werden bei der Registrierung 
unterstützt.

■ Sie halten die relevanten Fristen ein.
■ Sie erhalten ein Stoffinventar für Ihr

Unternehmen.
■ Sie erhalten Unterstützung bei der

Dossier-Erstellung für die Einreichung.

■ Sie erhalten Unterstützung bei 
der Meldung ins Einstufungs- und
Kennzeichnungsverzeichnis.

■ Sie erhalten ein schriftliches Resümee
über unsere Beratung.

Chem-In-Form – Ihre Vorteile auf einen Blick

Für dieses Service stehen Ihnen Expertinnen
und Experten zur Verfügung, die in ihrem
beruflichen Alltag intensiv in die Umsetzung
von REACH und CLP eingebunden sind. Sie
garantieren für die rechtskonforme Beratung
zu den Verpflichtungen Ihres Unternehmens.

Unsere Leistungen
Chem-In-Form ist flexibel. Es umfasst un -
terschiedliche Beratungsleistungen, die
Ihrem Bedarf angepasst sind. 

Last-Minute-Service
Sie halten die relevanten Fristen ein:
■ 1. Dezember 2010 für die Registrierung
■ 3. Jänner 2011 für die CLP-Meldung.

Wir unterstützen Sie
■ bei der Analyse der Rollen und Pflichten

Ihres Unternehmens.
■ bei der Identifizierung von Lücken für

die Registrierung.
■ bei der Registrierung für SIEF-Teilneh-

merInnen, andere als Lead Registrants.
SIEF ist ein Forum für den Informations -
austausch für gleiche Stoffe.

■ bei der Meldung ins Einstufungs- und
Kennzeichnungsverzeichnis zwischen
1. Dezember 2010 und 3. Jänner 2011 ge -
mäß Art. 40 CLP-Verordnung.

Vor-Ort-Service
Sie erhalten eine maßgeschneiderte Bera-
tung für Ihr Unternehmen und Unterstüt-
zung bei der organisatorischen und prakti-
schen Umsetzung.

REACH
Unterstützung bei Verpflichtungen Ihres
Unternehmens nach Bedarf:
■ Analyse der Rollen und Pflichten Ihres

Un ternehmens nach relevanten Fristen
■ Stoffinventar erstellen – Analyse der in

Ihrem Unternehmen verwendeten Stof-
fe, um die für Sie relevanten Verpflich-
tungen zu erkennen: 
■ Identität von Stoffen bestimmen und

beschreiben, etwa Zusammenset-

zung, Verunreinigungen, Stoffe in ei -
nem Gemisch/einer Zubereitung oder
in einem Erzeugnis und damit ver-
bundene Pflichten identifizieren

■ Registrierungspflichten
■ Verpflichtungen für Stoffe der Kandi-

datenliste – Informationsweitergabe
und Zulassung

■ Einstufung und Kennzeichnung
■ Sicherheitsdatenblatt inklusive Erwei-

terung durch Expositionsszenarien
■ Registrierung für Lead Registrants und

andere SIEF-TeilnehmerInnen
■ Lücken für die Registrierung identifi-

zieren
■ Teststrategien entwickeln
■ Stoffsicherheitsbeurteilung durch-

führen – Gefahrenbewertung, Expo-
sitionsszenarien, Risikobewertung

■ Stoffsicherheitsbericht (CSR)
■ Dossier-Erstellung (IUCLID 5, REACH-IT)

■ Risikomanagement-Maßnahmen für
nachgeschaltete Anwender umsetzen.

CLP
Verpflichtungen aufgrund der 
CLP-Verordnung:
■ Neue Einstufung und Kennzeichnung

Ihrer Stoffe und Gemische
■ Meldung ins Einstufungs- und Kenn-

zeichnungsverzeichnis zwischen 
1. Dezember 2010 und 3. Jänner 2011
gemäß Art. 40 CLP-Verordnung

■ Harmonisiert eingestufte Stoffe
■ Selbsteinstufung.

Zusatzangebote
■ SVHC-Nachweis – Labor-Screening

durch akkreditiertes Prüflabor
■ Rechtsberatung durch REACH-Partner

Kanzlei List.


